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Vorwort zur 3. Auflage

Mit Inkrafttreten der ,,Verordnung über die umweltverträgliche Ablagerung
von Siedlungsabfällen und über biologische Abfallbehandlungsanlagen“ am
1. März 2001 ging ein seit Jahren andauernder Richtungsstreit über das ,,Wie“
in der Frage der Restabfallbehandlung zu Ende. Die Verordnung schafft Klar-
heit sowohl über die bei der Ablagerung thermisch als auch bei der Ablagerung
mechanisch-biologisch behandelter Abfalle einzuhaltenden Kriterien. Flankie-
rend hierzu sind auch Anforderungen an die Anlagen zur mechanischybiologi-
sehen  Behandlung von Restabfällen Bestandteil der neuen Rechtsregelungen.

Dem jahrelang geäußerten Wunsch nach mehr Wettbewerb und Vielfalt bei
den Verfahren zur Restabfallbehandlung wurde damit Rechnung getragen; Vor-
aussetzung hierfür waren die Ergebnisse eines Schwerpunktforschungspro-
gramms des Bundesforschungsministeriums sowie praktische Erfahrungen aus
großtechnischen mechanisch-biologischen Behandlungsanlagen, aber auch der
politische Wille zur Ergänzung abfalltechnischer Vorgaben.

Nachdem die mechanisch-biologische Restabfallbehandlung durch die Arti-
kelverordnung salonfähig geworden ist, obliegt es nunmehr den Trägern der öf-
fentlich-rechtlichen Entsorgung, die sich hinsichtlich des Behandlungsverfah-
rens noch nicht festgelegt haben, rasch die notwendigen Entscheidungen zu
treffen. Grund hierfür: Mit der Verordnung wurden nicht nur die Spielräume
für die Wahl des Abfallbehandlungsverfahrens festgelegt, sondern es wurde
auch die Frist für die Beendigung der Ablagerung unzureichend vorbehandelter
Abfalle rechtlich verbindlich auf den 31. Mai 2005 festgeschrieben.

Insgesamt werden die neuen Regelungen der Artikelverordnung die Sied-
lungsabfallwirtschaft einen großen Schritt nach vorne bringen, da hierdurch so-
wohl einem drohenden zeitlichen als auch verfahrensmäßigen bundesweiten
Auseinanderdriften der Umsetzung der Bestimmungen der TA Siedlungsabfall
und damit des Niveaus der Siedlungsabfallentsorgung Einhalt geboten wurde.

Bonn, im August 2001 Claus-Gerhard Bergs
Claus-Andre Radde
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